
 Weil sich nicht jeder
 selbst vertreten kann ...

Rechtliche

  Betreuerinnen
  und Betreuer
  gesucht

für Menschen in Andernach
und Umgebung

Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr e.V.
Betreuungsverein

Bischof-Bernhard-Stein-Haus
Ludwig-Hillesheim-Str. 3
56626 Andernach

Telefon: 02632 / 25 02-0
Fax: 02632 / 25 02-10

www.caritas-andernach.de

allgemeine Öffnungszeiten:
Mo - Do 08:00 - 12:00 Uhr

13:30 - 16:30 Uhr
Fr 08:00 - 12:00 Uhr
Sprechzeiten nach Vereinbarung
auch außerhalb der Öffnungszeiten

Ansprechpartnerin:

Claudia Götz
Telefon: 02632 / 25 02-28
Fax: 02632 / 25 02-13
goetz-c@caritas-andernach.de
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Über eine finanzielle Unterstützung 
unserer Arbeit würden wir uns freuen:

Kto. 17400
Kreissparkasse Mayen
BLZ 576 500 10

oder

Kto. 19704200
Volksbank RheinAhrEifel eG
BLZ 577 615 91

Stichwort:
„Rechtl. Betreuung Andernach“

Unsere Arbeit ist als gemeinnützig 
anerkannt. Ihre Spende ist steuerlich 
absetzbar.



Ihr Einsatz

Wenn Sie Ihre Lebenserfahrung und
etwas freie Zeit einbringen wollen, um
sich ehrenamtlich für alte, kranke oder
behinderte Menschen zu engagieren,
dann wäre ein Einsatz als rechtliche 
Betreuerin bzw. rechtlicher Betreuer 
vielleicht genau das Richtige für Sie.

Melden Sie sich doch einmal unverbind-
lich bei uns, um weitere Informationen
zu erhalten.

Auch wenn Sie in Ihrem persönlichen 
Umfeld (Angehörige, Freunde) bereits mit 
einer Situation zu tun haben, die eine 
rechtliche Betreuung eventuell erforderlich 
macht, können Sie sich mit Ihren Fragen 
jederzeit an uns wenden.

Das Betreuungsgesetz

Seit 1992 existiert das Betreuungsgesetz. Es 
beschreibt, unter welchen Bedingungen eine 
Betreuung eingerichtet wird.

Der Vormundschaftsrichter bestimmt, wer als
Betreuerin oder Betreuer eingesetzt wird und
welche Aufgaben zu regeln sind.

Wir bieten Ihnen

Als anerkannter Betreuungsverein begleitet Sie
der Caritasverband und hilft Ihnen mit Rat und
Tat weiter. Wir bieten Ihnen:

fachliche und
persönliche Beratung

Einführung
in Ihre Aufgabe als Betreuer/in

Hilfe und Unterstützung
bei der Führung einer Betreuung

Information und Fortbildung
zu allen Fragen der Betreuung

Versicherungsschutz
bei der Ausübung Ihrer
Betreuertätigkeit

eine neue Lebenserfahrung

Freude im Umgang
mit Menschen
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Zwei Beispiele

Frau Urban leidet an der Alzheimer Krank-
heit und ist oft depressiv. Sie braucht 
jemanden, der mitdenkt und ihre Ge-
schäfte regelt.

Sie scheitert an den bürokratischen
Hürden und hat Schwierigkeiten bei
der Vermögensverwaltung, bei der
Kontoführung, bei Wohnungs- und Miet-
angelegenheiten.

Frau Müller, die Betreuerin, hilft ihr bei
der Verwaltung und Organisation; nicht 
beim Kochen, Putzen oder Waschen.

Herr Conrad wurde vor drei Monaten von einem 
betrunkenen Autofahrer angefahren. Nach dem 
Koma wacht er auf – mit einer Hirnschädigung
und querschnittgelähmt.

Herr Conrad hat keine Verwandten. Er braucht 
einen Betreuer, der ihm hilft, seinen Alltag zu 
organisieren, z.B. die Krankenkasse zu 
benachrichtigen. Oder einen Rechtsanwalt
zu beauftragen, der Herrn Conrad vor Gericht 
vertritt, wenn es um sein Schmerzensgeld geht.

Oder Herrn Conrad einfach mal zu besuchen,
wenn ihm die Decke auf den Kopf fällt.


